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Im Regionalplan werden die aktuelle und die zukünfti-
ge Siedlungs-, Infrastruktur- und Freiraumentwicklung 
für den gesamten Regierungsbezirk Köln festgelegt. Die 
Regionalplanung bildet den (groben) Rahmen für die 
kommunale Bauleitplanung. Aktuell wird der Regional-
plan Köln neu aufgestellt. Im Zuge der Neuaufstellung 
des Regionalplans für den Regierungsbezirk Köln hat 
die Regionalplanungsbehörde ein erstes Plankonzept 
erarbeitet und Anfang 2020 vorgelegt. In der Sitzung 
am 13.03.2020 hat der Regionalrat die Regionalpla-
nungsbehörde damit beauftragt, auf der Grundlage 
dieses Plankonzeptes die Umweltprüfung durchzufüh-
ren. Das Plankonzept ist das Ergebnis eines breit auf-
gestellten informellen Beteiligungs- und Diskussions-
prozesses, wie z. B. der Kommunalgespräche oder der 
Fachworkshops Region+ Wohnen, Region+ Wirtschaft 
sowie Freiraum. Daraus wurde ein vollständiger Plan-
entwurf für einen Erarbeitungsbeschluss entwickelt. 

Der Erarbeitungsbeschluss ist am 10.12.2021 vom Re-
gionalrat Köln gefasst worden. Damit begann das förm-
liche Verfahren, in dem vom 07.02.2022 bis 31.08.2022 
die formelle Beteiligung stattfand. In der Zeit ist eine 
Stellungnahme von der Stadt Leverkusen zum Regional-
planentwurf (bestehend aus zeichnerischen und text-
lichen Festlegungen, Begründung und Umweltbericht) 
abgegeben worden. Der Regionalrat gab vor, dass die 
Stellungnahme als Beschluss gefasst werden sollte, was 
am 20.06.2022 durch den Rat der Stadt Leverkusen er-
folgte. Damit ist die Stellungnahme fristgerecht bei der 
Bezirksregierung Köln als Regionalplanungsbehörde 
eingegangen. Nun ist die Regionalplanungsbehörde am 
Zug, die eingegangenen Stellungnahmen zu erörtern und 
die Landesplanungsbehörde zu informieren. 

Parallel zur Überarbeitung des Regionalplans wird das 
Thema der Sicherung und des Abbaus von nichtener-
getischen Rohstoffen (Lockergesteinen) in einem sepa-
raten Teilplan behandelt.
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Die Kooperation „Köln & rechtsrheinische Nachbarn“ 
(K&RN) gibt es bereits seit fast 10 Jahren, in denen sich 
eine vertrauensvolle interkommunale Zusammenar-
beit auf Augenhöhe entwickelt hat. Im Jahr 2016 wur-
de im Zusammenhang der Landesinitiative StadtUm-
land.NRW ein loser Zusammenschluss auf Grundlage 
einer Kooperationsvereinbarung gegründet. 

Der Leitgedanke besteht fortan, dass der hochkom-
plexe, wachsende Verflechtungsraum eine interkom-
munale Betrachtung und Handlung benötigt, um die 
Herausforderungen der Zeit zu bewältigen. Um das 
bestehende Potential der Kooperation mehr nutzen zu 
können, ist eine formale Verfasstheit notwendig. Auf-
grund dessen bewirbt sich die K&RN für die Förderung 
im Rahmen der IKZ (interkommunale Zusammenarbeit) 
- Förderrichtlinie mit dem Motto „zusammen MEHR“.

 

Neben der Bestrebung der formalen Verfasstheit, wur-
de sich ebenfalls über die Neuaufstellung des Regio-
nalplans für den Regierungsbezirk Köln ausgetauscht. 
So wurde in diesem Jahr besonders über den Regional-
plan und die verschiedenen Herangehensweisen zur 
Erarbeitung einer Stellungnahme diskutiert. Darüber 
hinaus wurde zusätzlich eine gemeinsame Stellung-
nahme zum Regionalplanentwurf von K&RN verfasst, 
um eine gemeinsame Positionierung zu dem raumrele-
vanten Planwerk abzugeben. 

Ein übergeordneter Rahmen, in den die Städte und 
Kreise der Kooperation eingebettet sind, schafft das 
Agglomerationskonzept Köln/Bonn, das sich mit den re-
gionalen Herausforderungen befasst. Die im Jahr 2019 
vorgelegten Dachstrategien Agglomerationskonzept 
und Regionale Klimawandelvorsorgestrategie legten die 
Grundbausteine für das daraus resultierende Agglome-
rationsprogramm (in Bearbeitung). Der Erarbeitungs-
prozess findet gemeinsam mit den lokalen Akteuren 
statt und soll beispielhafte Projekte zu den jeweiligen 
Leitlinien definieren. Aufgrund dessen findet derzeit ein 
„Projekt-Scouting“ statt, in dem  die Umsetzungsebene 
in den Vordergrund rückt. 
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KOOPERATION „KÖLN & RECHTSRHEINISCHE NACHBARN (K&RN)“

Kooperationsgebiet (grün) im Verflechtungsraum 



In den vergangenen Jahren haben die Überalterung und 
vor allem die Zuwanderung die Gesellschaft nachhaltig 
verändert. Die positiven Wanderungssalden der letzten 
10 Jahre trugen wesentlich zur wachsenden Einwohner-
zahl in Leverkusen bei, so dass die Einwohnerzahl in dem 
Zeitraum von konstanten 161.000 auf beinahe 167.000 
Einwohner*innen gewachsen ist. 

Ein Grund für die positive Bevölkerungsentwicklung 
der letzten Jahre ist insbesondere das hohe Zuwande-
rungsplus. Bedingt durch die angespannte Wohnungs-
situation entlang der Rheinschiene bezieht Leverkusen 
einen Wanderungsgewinn nicht nur aus den Fernwan-
derungen, sondern auch durch sehr hohe Zuzüge aus 
Köln. Dieser Zuwachs kompensiert sowohl die Fortzüge 
als auch den Sterbeüberschuss. Bedingt durch die Coro-
na-Pandemie und die eingeschränkten Einreisemöglich-
keiten nach Deutschland hat sich im vergangenen Jahr 
die Zuwanderung von Flüchtlingen und Fachkräften aus 
dem Ausland auch in Leverkusen etwas abgeschwächt. 
Auch die Fortzugs- und Umzugstätigkeit innerhalb der 
Stadt ist gesunken. Dennoch konnte nach wie vor ein 
unverändert hoher Zuzug aus der Stadt Köln verbucht 
werden.

Generell wird für die kommenden 20 Jahre für Leverku-
sen keine Abnahme der Bevölkerung prognostiziert, Ver-
änderungen der Bevölkerungsstruktur werden jedoch 
sehr wohl zu erwarten sein. Vor allem soll der Anteil der 
Senior*innen deutlich steigen. Gleichzeitig verringert 
sich der Anteil der Erwerbstätigen. Nicht nur die Zahl der 
65-Jährigen, sondern die Gruppe der Hochbetagten ab 
80 Jahre soll besonders stark wachsen. Aufgrund des zu-
nehmenden Anteils älterer Menschen an der Bevölker-

ung wird derzeit jährlich mit einer steigenden Zahl der 
Sterbefälle gerechnet. 

In der aktuellsten Bevölkerungsvorausberechnung von 
2021 des Instituts für Information und Technik Nord-
rhein-Westfalen wird für Leverkusen im Gegensatz zu 
vielen anderen Städten in NRW weiterhin ein Bevölke-
rungswachstum erwartet, das jedoch deutlich niedriger 
ausfällt als noch einige Jahre zuvor. 

Vor dem Hintergrund der seit Jahren anhaltenden Zu-
wanderung, des sich abzeichnenden konstanten Be-
völkerungswachstums und Alterungsprozesses sowie 
der steigenden Zahl der Haushalte wächst der Bedarf 
an Wohnfläche und der Handlungsbedarf in Leverku-
sen wird immer dringender. Die vorhandenen Reser-
veflächen des Flächennutzungsplans werden voraus-
sichtlich nicht ausreichen, um die Wohnbevölkerung 
Leverkusens zukünftig angemessen mit Wohnraum zu

BEVÖLKERUNG UND WOHNEN
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versorgen und eine entspannte Wohnungsmarktla-
ge zu erreichen. Einerseits ist die Flächenverfügbarkeit 
in der Stadt begrenzt und zum nachhaltigen Schutz des 
Bodens wird die Flächenneuinanspruchnahme immer 
mehr eingeschränkt und andererseits steigt der Bedarf 
an einer schnellen Bereitstellung von Bauland und ins-
besondere bezahlbarem Wohnraum. 

Knappheiten auf dem Wohnungsmarkt haben zur ange-
spannten Situation geführt und die Neu- und Wieder-
vermietungsmieten sowie Preise für Wohnimmobilien 
sind in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Vor allem 
im Bereich des preiswerten Mietwohnsegments ist eine 
starke Anspannung zu verzeichnen und der Bestand an 
geförderten Wohnungen geht jährlich zurück. Grund 
sind auslaufende Mietpreis- und Belegungsbindungen, 
die nicht durch Neubauten kompensiert werden kön-
nen. Die Nachfrage nach preiswertem Wohnraum in Le-
verkusen bleibt demnach ungebrochen hoch.
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Bevölkerungsentwicklung Leverkusen IT NRW-Prognose 2002 IT NRW-Prognose 2005
IT NRW-Prognose 2011 IT NRW-Prognose 2014 IT NRW-Prognose 2018
IT NRW-Prognose 2021

IT NRW-Prognose, Basisjahr 2021
mit wachsender Bevölkerung bis 2050 auf 164.825

IT NRW-Prognose, Basisjahr 2011
mit leicht wachsender Bevölkerung bis 2030 auf 163.100

IT NRW-Prognose, Basisjahr 2002 mit
Bevölkerungsrückgang bis 2020 auf 150.210

IT NRW-Prognose, Basisjahr 2005 mit
Bevölkerungsrückgang bis 2020 auf 158.300

Tatsächliche Bevölkerungsentwicklung

IT NRW-Prognose, Basisjahr 2014
mit wachsender Bevölkerung bis 2040 auf 173.569

IT NRW-Prognose, Basisjahr 2018
mit wachsender Bevölkerung bis 2040 auf 174.152



FLÄCHENNUTZUNGSPLAN (FNP)

Mit der Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans 
am 13.03.2006 wurde der Rahmen zur baulichen Ent-
wicklung der Stadt und zur Entwicklung der Freiräume 
abgesteckt. Als vorbereitender Bauleitplan stellt der 
Flächennutzungsplan die beabsichtigte städtebauliche 
Entwicklung und insbesondere die Art der Bodennut-
zung im Stadtgebiet in Grundzügen dar. Der Flächen-
nutzungsplan ist kein statisches Planwerk. Er steuert die 
städtebaulichen Entwicklungen. Nach den seit 2012 elf 
rechtswirksamen Änderungen, wurde im Jahr 2022 eine 
Änderung des FNP rechtswirksam. 

Mittels der 26. Änderung des FNP im Bereich „Maurinus-
straße“ in Leverkusen-Quettingen soll der Standort der 
Firma Wellpappenwerk Franz Gierlichs GmbH & Co. KG 
gesichert und die noch vorhandenen Erweiterungsmög-
lichkeiten unter Berücksichtigung der seit 115 Jahren 
gewachsenen Gemengelage geordnet werden. Diese 
Änderung ist am 02.12.2022 rechtswirksam geworden. 

Es wurde ein FNP-Änderungsverfahren in 2022 begonnen:
Um die Versorgungssituation mit Betreuungsplätzen in 
Kindertagesstätten zu verbessern soll im Bereich der 
Weinhäuserstraße in Leverkusen-Hitdorf eine bisher als 
Grünfläche dargestellte Fläche durch die 28. Änderung 
des FNP in eine Fläche für den Gemeinbedarf geändert 
werden. Damit wird hier der planungsrechtliche Rah-
men für eine neue Kita geschaffen.

Das Verfahren zur Arrondierung eines Wohngebietes am 
Köllerweg (22. Änderung des FNP) wurde weiterbetrieben. 
Zur Steuerung des Einzelhandels sind die 24. Änderung des 
FNP im Bereich „südlich Bonner Straße und die 25. Ände-
rung im Bereich Rennbaumstraße/Stauffenbergstraße 
im Verfahren.

Als besonders bedeutsames städtebauliches Projekt 
wird die Entwicklung des untergenutzten Postgeländes 
in Wiesdorf mit der 21. Änderung des FNP planungs-
rechtlich begleitet. Das zurzeit noch in Teilen genutzte 
Postgelände soll eine seiner Lagegunst entsprechenden 
Entwicklung als neues Stadtquartier zugeführt werden. 
Diese städtebauliche Neuordnung und die erforder-
lichen Verkehrsmaßnahmen sind planungsrechtlich 
vorzubereiten und zu sichern. Gleiches gilt für die Ent-
wicklung des „MontanusQuartiers“. Hier wird mit der 
Einleitung der 29. Änderung des FNP das Karee zwischen 
Ludwig-Erhard-Platz, Peschstraße, Birkengartenstraße, 
Lichstraße und Friedrich-Ebert-Straße in Verlängerung 
der Montanusstraße städtebaulich neu geordnet.
In 2022 wurde im Gegensatz zu den Vorjahren keine An-
passung des FNP durch eine Berichtigung vorgenommen.

;GI������H��I���/��G

�	GI��
��G	�FF!FF!FFFF�

�G�������
���
������3��I��

����
����G
��G���

2
�����	������/���
��
����	!���&��%��/G�4/

�
����E������	�FF!FF!�H�����
�I��!�FF!FF!FFFFF

����
���I��G��������


9�������
����
����������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

-

-

-

-

-

=

-

-

?

=

=

=

=

-

-

-

=

=

-

-

-

-

-

-

=

=

=

-

=

=

=

=

-

-

�

�

�

%

�

%

%

	

.

'

$

�

3

3

3

4

 

�

�

�

3

�

�

#

*

)

)

�

F

F

!

F

�

�

G

)

&

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����

����

��

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

��

� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� ���

�

���

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����

���� �

�

�� ���� ���� ����

�

�

��

��

��

��

-

-

-

-

-

=

-

-

?

=

=

=

=

-

-

-

=

=

-

-

-

-

-

-

=

=

=

-

%

�

%

%

	

.

'

$

�

3

3

3

4

 

�

�

�

3

�

�

#

*

)

)

�

F

F

!

�

�

�

�

�

�

�

�

����

����

��

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

��

� ����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� ���

�

���

��

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

����

���� �

�

�� ���� ���� ����

�

�

��

��

��

��

�

�����������

�������

����������

� �������

����

����

��������

��������

����

����

5�����

?���
���

D������ D���

/���

8��������

<��G��


D������ <��

:G
��� @I���H��I� @��

DG��������
�

@I���H��I� ;��

.���
G��

@���
H�I���

9����
��I��


/��!�;����I��


>�����
��


�

=�G
��H���

�
���
��H���I�

E2

E3

E4

EG

��$�.H�!%�;!,��!C!	����,�/G�;C<�

6
��������H�������
���I��
��

��$�.H�!%�;!+��!C!	����+�/G�;C<�

6
��������H����

4���H���H�������
���I��
��

4���H���H����

$ ��$�.H�!$�;!&�/G�;C<�4���H��I���/G����I��


@�
��HG����I��
 ��$�.H�!$�;!'�/G�;C<�

EF

.�����HG���I��
�;����
� ��(�.H�!%�;!$�/G�4/�

D��
HG����I��
 ��$�.H�!$�;!$�/G�;C<�

D��
HG����I��


$ ��$�.H�!$�;!%�/G�;C<�4�	��I����/G����I��


E.

E/

:��I���H����

��$�.H�!%�;!)��!C!	����)�/G�;C<�

��$�.H�!%�;!(��!C!	����(�/G�;C<�

1����H����

��$�.H�!%�;!*��!C!	����*�/G�;C<�

8�
��H����

��(�.H�!%�/G�4/��������� ����

�

/G�
����"�@ /G�
�G�����
���

�

����
��!�=G��G����A����GG��

�

�

����
���I���=G�������

/��HG�
���

>

4���G
�����
�������H�����I����
�

����I���5G�����������G��


@�
�������H�����I����
������I��

5G�����������G��


��(�.H�!%�;!&��
��.H�!'�/G�4/�

3��I��
������
��H�����I��
�C����

�
�������������I��
�5G�������������

.���HG�
�


�
��G���HG�
��
��I���@�G��


@�
����H�����/���"�AG��
��

@�
����H�����3�������G���
��;����
��
�

@�
����H�����/����H����
�
��
�

@�
����H�����:�����I��G����

@�
����H�����@����G��
�

@�
����H�����@����

@�
����H���

�D�I��
�
���G���

@�
����H����

�2����
�� �AG��������
��G
�G���

�



�

�

1

�

0

@�
����H�����4G���
�	���

�

�

@�
����H�����8�����

@�
����H�����4���G
����

�

�

@�
����H�����5G
���� �2�
����G
����

@�
����H�����5G
���� �/G�	G����

@�
����H�����5G
���� �:�H��	G���

�

�

�

@�
����H�����3�������

@�
����H�����5�I��I�����

�

�

E�

�

@������������/G�
��
��

4�
���I��
��
��@I������


��
��E��I�H����		�
�

4GH��G
�

1���/G�
��
�������
�I��/���G
�����

�����	��
���
�����G��
�H���
���I��
�

�=;C /��G����G
�������9G
����;D��!�$,,+

B

/�����G��

@����H���I���	�����
���I��
�4�


�

3�����G��

�

�

@������G��

��(�.H�!%�;!(�/G�4/�4�
���I��


@�����I���2�
�I���
��"�@�����G��

#

 

=G�G
�G��

E��I�H����		�
�-

�

3������HG�

1G������
����


!

"

3������

��,�.H�!�$�;!�$#��
��.H�!�)�/G�4/�

�B
����I��
��H���I��

�����
�/�HG��
��������G���
�����

E�
��
����!�5G
���
�����G		�2�
����G
����

3��I��
����;����
��H��I��
��
��
�������

C�����
��
���	�@I���������
��I�����I��

B	������
����
��
��	�@�

������/�
����		�� 

���
��I������������

����	�����"��	���
����

��(�.H�!%�;!)��
��.H�!'�/G�4/�

DG������I��
�"�3�����������

DG������I��
��
��3��I��
��������DG�������I�G������


5�I��G����I������
������?�����
������DG���GH�������

��(�.H�!%�;!*��
��.H�!'�/G�4/�

8�
��
�G���
���
�
������
�

�H�����I��
�.HHG����
�/���
�I�����
�

<

3��I��
����.H�GH�
��


DG��

3��I��
��������9G
�����I�G��

3��I��
��������9G
�����I�G����
�����DG��

��(�.H�!%�;!,��
��.H�!'�/G�4/�

��(�.H�!%�;!+��
��.H�!'�/G�4/�

3��I��
����.���I�����
��
��.H�GH�
��
���������������

4���

�
����
�/���
�I�����


; 3��I��
����.���I�����
��


3��G
����

.
����������

�

�

DG��
����


4���G
����/G�
G
�G��


/G�
G
�G��


8��G
�G��

�

�

/�

�


3�
��	�

:�������
��

�

.H�G���H��������
�

.H�G���
�����
�

E��I�H����		�
�-

8

:���H��������
��G
�G��

C

3�
��	�

9

DG������

DG���H�������"�?������

D

7

?���
H�I��


.H�G�����	����

6

3��I��
����C�����
��G
�G��
���������.H�G���
� 

����
���
��.H�G���H��������
����������

.H�G���
��
 ��(�.H�!%�;!'��
��.H�!'�/G�4/�

3�
	������
�I���
��


3�
	������I�
��I���2�
�I���
��


�

4G�������
�

@��	������
�

B	��G

G
�G���"�2����������

:

5

4G�������
�

DG���������
�

	

@I����G�	

�

5G���
HG�

3������

,

@�����I��
�E��I��
����
�
���4�H����

�
��2�
�I���
��
@

&

8��������
�E��I��
����
�
���4�H����

�
��2�
�I���
��


4���
�������I��
�E��I��
����
�
��

4�H������
��2�
�I���
��
A

.���
��
�I���
��


+

*

7���
���
�I���
��


8�
����
�I���
��


)

E��I�H����		�
�-

8�I��
��
����I���I��
�E��I��
����
�
��

4�H������
��2�
�I���
��
%

'

$

@I�����I���2�
�I���
��


����
���I���C��G���
��


(

@���G��
�E��I��
����
�
���4�H����

�
��2�
�I���
��


3��I��
����4�	��
H��G�

2�
�I���
��
��
��.
�G��
����C�����
��	���4���


�
��1��
��������
��
���������
���I��
��
�����G��
�/���I��!

��(�.H�!%�;!%�/G�4/�

$

C<?5.;12;2�1.?@A299B;4�����:�$�-�$#!### 42=9.;A2�1.?@A299B;4������:�$�-�$#!###

@A.1AA269-�<=9.12; /2?2605-�;2B2�/.5;@A.1A�<=9.12;

$!

�;12?B;4�12@�39�052;;BAEB;4@=9.;2@

��������!��� ���

�����������

��������� ��� ����� � ������

.	�$+!#)!%##*��G�����?G������.��������
�

����
���
������3��I��

����
����G
��

��	!���%�$��/G�4/��
����3G���
����	�

%&!#,!%##'�H��I������
!

.	�#%!#)!%##+��G�����/G� ��
��=�G
�
�� �

G���I����������
���
������3��I��

����
�� �

��G
��	���/���
��
�G���2
������������
���I��


.������
��H��I������
!

;GI������H��I���/��G

�	GI��
��G	�FF!FF!FFFF�

�G�������
���
������3��I��

����
����G
��

G���2
�����	���/���
��
����	!���&��%��/G�4/

�
����E������	�FF!FF!�H�����
�I��!�FF!FF!FFFF�

����
���I��G��������


9�������
����
����������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

1��<H�H���	�������!�C!��������/������
���

1��?G���G���
����
��@����
��G	���FFFFFFFFFF

�����
���
������3��I��

����
����G
��

	���/����
��
��H��I������
!

1����
���
������3��I��

����
���G
������

��	�!���)�/G�4/�	���C�����
����	��������
�

AG�����
��	��������


8��
����
����������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

8<F)$%F#+F#,

1���4�
��	���
������
���
������

3��I��

����
����G
����I������

/����������
������G	�FFFFFFFFFFF

����H��I��H��G

���	GI�������
!

9�������
����
����������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

1��<H�H���	�������!�C!��������/������
���1��<H�H���	�������!�C!��������/������
���

9�������
����
���������������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

1��<H�H���	�����

9�������
����
���������������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

1��<H�H���	�����

9�������
����
���������������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

1��<H�H���	�����

9�������
����
���������������FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

1��<H�H���	����� /����������
��8��


.	�FF!FF!%##,��G�����/G� ��
��=�G
�
�� �

G���I����������
���
������3��I��

����
�� �

��G
��	���/���
��
�G���2
������������
���I��


.������
��H��I������
!

   ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

STADTTEIL: BERGISCH NEUKIRCHEN 

VORHANDENE DARSTELLUNG 

Rechtsgrundlagen: 

�� - BauGB 1. d. F. d. B .  vom 
23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414), zuletzt ge
lndert durch Gesetz vom 15.07.2014 
(BGBI. I S. 954) 

Baunutzungsverordnung - BauNVO i. d. 
F. d. B. vom 23.01.1990 (BGBI. I S.132), 
gelindert durch Gesetz vom 11.06.2013 
(BGB!. 1 S. 1548) 

Planzeichenverordnung - PianzV 1. d. F. 
d. B. vom 18.12.1990(BGBL.I S. 58) 

Nach ortsüblicher Bekanntmachung 
am 17.04.2013 hat die Änderung des 

M 1 · 7.500 

BEREICH: WUPPERTALSTRASSE 

GEPLANTE DARSTELLUNG 

Die Änderung des Flächennutzungplans 
ist gern. § 6 BauGB mit Verfügung vom 
�utigen Tag genehmigt worden t. _/t'i;. 1 :!S". 2. '11- 04"- lr,f/1T 

M 1 · 7.500 
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         ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

STADTTEIL: OPLADEN 

VORHAND ENE DARSTELLUNG 

Rechtsgrundlagen: 

Baugesetzbuch - BauGB i. d. F. d. B. vom 
23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414), zuletzt ge
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
20.10.2015 (BGBI. 1 S. 1722) 

Baunutzungsverordnung - BauNVO i. d. 
F. d. B. vom 23.01.1990 (BGBI. 1 S. 132),
geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 
(BGBI. I S. 1548) 

Planzeichenverordnung - PlanzV i. d. F. 
d. B. vom 18.12.1990 (BGBL. I S. 58) 

Am 11.11.2013 hat der Bau-

BEREICH: NBSO-WESTSEITE 

M: 1 :1 s.000 J _
J _G_E_P_L _A_N _T _E_o_A_R_s_r_E_LL_u_N_G _____ M _:_1_:1_s_.0 _0_0J

Stadt Leverkusen 01 

r_-J Änderungsbereich 

DARSTELLUNGEN, .. =,,=., 
Artd11r baulichenNutzung(t5Abs.2Nr,1BauGB) 
Wohnbaufülchen �1Abs.1Nr.tBauNVO) 

OOwohnbaufUlchen 

GemlschteBauflächen!UAb1.1Nr.210uNVO) 

Kerngebiete 
(!i1Abs.2Nr,7�V,o,117BauNVO) 
Mischa;ebiete 
li1Abs.2Nr.li�V.mit§!illo�Nll()J 

rnJ ������-fSllooWO) 

Gewmliche Bauflächen 1§1 Am.1 N<.l l•uNIIOJ 

G�ebiete eln,eschrinkt 

Gewerbqeblete 
IU Al>l.l Nr.lll,\I: .,. '8&u,WOJ 

� lndustrJe1eb!ete eina;eschr.iinkt 

OI .' �� ... �
r
:.1:.�:9 BauNYOI 

CJsonderbauflächen(UAbs.1N,AB1coNVC) 

@ Sondergebiet"Handel-Baumarkt" 

@ Sondergebiet "Handel - Möbelmarkt" 

@ Sondergebiet �Handel - Einzelhandel" 

@) !�n
n

���:�:��
t

- ·::�!
1
:i;:;�g" 

@ Sondergebiet "Großhandel" 

@ Sonderrebiet nAutohausn 

@ Sondl!f'gebief'Gastronomie• 

@ Sonderzeblet "Kultur" 

@ Sondergebiet "Mehnweckhalle" 

© Sondergebiet bBetriebswohn1Jngen" 

@ Sondergebiet"Sporthafen" 

@ Sondergebiet "Sport" 

@ �:������
b

��ageserholungsanh1g"" 

@ SondefiebJet "Wochenendplatz" 

© 
® 

Sondergebiet 
"FrledhofsafflneNutzunaen" 

Sondergebiet"8üro/Tagung" 

® Sondergebiet"Freizeit" 

@ Sondergebiet "Hodischula" 

© Sondergebiet nGesundheitspart." 

© Sondergebiet "Dienstleistung" 

Fliehen für den überörtlichen Verkehr 
und für die Ortlichen Hauptverkehrszüge 
l!S-.ZNrJlvodAboASauGB) 

e5J=°;'��i�inähnllche StraBen 
Sonsti1e überörtliche und örtliche 
Hauptverkehrsstraßen = = ����

a
h
n
:����!�k�����:� 

und 

ß1 Parkplatz 

11 Parkhaus,TJefgarage 

milJeusbahnhof 

liJllil/@eahnhof/S-Bahnhaltepunkte 

-Bahnanlagen 

EGeplanteBahnanlagen 

E} Wasenfihre 

® Anlegestelle 

® Folhranleier 

Einrichtungt!n und Anlagen zurVersoriun1 
mit GOtern und Dienstleistungen des 
öffentlichen und privaten Bereichs. 
IUMn_.N,.la.uGS) D Flächen fürGemeinbedarf 

Zweckbestimmung: a Öffentliche-Verwaltung 

fischulischeEinrichtung D �!��
n
ua������ichen 

Gebäude und Einrichtungen 

[] r:�i1i3e�n
e
d�1�rfc�ru

e
n
n
g
d
e� 

[§] Kindereinrichtungen 

[!]Jugendeinrichtungen 

(!]Alteneinrichtungen 

BERGISCH 
GLADBACH 

1 1 1 1 
Flächn für Gemelnbedarf 
Zwt!ckbestimmung: 

[] �=���e-J��ir�rf:ri�g�"dienende 

IJ ���'fi�Wt!hf�;�n dienende Gebäude D ��11l���
t
t";;'

;
�en dienende Gebäude 

� Hallenbad 

• Feuerwehr 

l]schutzraum 

D Flichen fOrVerso11:ungsanlagen, fürdlaAbt.ill"nt
so11:ung und Abwasserbeseitigung sowie für 

Abla1en.m1en (t:;.1.1>o.2..,, .• unc1,ll,s.• -H) 

Zweckbestimmung: 
Abfällentsorgung 

0 MüllbeSt!itigungsanlage 

0 Mülldeponie 

Fernwärme 

Q Fernwärme 

WassQrversorgung 
(:) Wasserwerk 

{!) Wasserbehälter/ Reservoir 

(:)Brunnen 
Abwasserbeseitigung 

I'!) Ab wasserpumperk 

{!)Regenbecken 

@Kläranlage 
Stromversorgung 

{0 Umspannanlage/Elektrizität 

Ga5\lers.ora:ung 

Cg; Gasversorgung 

FemmeJdeeinrichtungen 
@ Femmetdetechnische Einrfchtun&"n 

wasserflichen und Flächen für die Wass.er
wiruchaft, den Hochwasserschutz und die 
Regeluna desWasserabflusses 
(�AbUNr.7undAbsAll.luGaj LJ W1sserf1iiche/Flie81ewkser 

-Grünflächen(l5Abo.2Nr.5B•uC§BJ 

Zweckbestimmung: 
DParkanlage 

DsportlicheEinrichtung/Sportplatz 

[ID Spielplatz 

� Spielberelch Im öffentlichen Grlln 

�Bolzplatz 

�Freizeltbad 

ffiHB Dauerkleingarten 

� Friedhof 

�Festplatz 

�Grabeland - GrOnflächen undSchutli:rÜn 
ohne Zweckbestimmung 

Stillgelegte Bahnlinie 
DleiaMlnlelstnochDustdun1 
duGeble1sentwlcl:lunppi1neo(G!P) 
deollqierunpb<ezirbKliln 

Flich"n fürAufschOttung,Abgro1bungen 
oder die für die Gewinn uni von Bodenschätz"n 
{§5Abl.2 Nr.8 und Abs., BauGB) 

�Flächen fürAufschilttuna:en 

[:[J Flächen fürAbfrabungen 

D Konzentrationszonen ffirden 
oberirdischen Ab bau von 
Bttdenschitzen 

Fliehen fOr die Landwirtschaft und für Wo1ld 
(§5Abs.2NrJlundAbs.,Ba:.08) LJ Flächen filr d!e Landwirtschaft --
Son1tl1• Darstellungen 

D ß ��;:e����;:n
u

:::�
s

c�
e

:t:
h

;:;:�:��;:11c�t' 

Umweltelnwlrkungen im Sinne des Bundeslm
missfonsschutzgesetzes (f5 Al>Ll ... ,.& u...i AboA �uGSJ 

c::Jzentren(lt.HandlungsprogrammElnzelhandel) 

"Untersuchungsbereich, 
der von Bebauung freizuhalten Ist" 
(t9Abo.1Nr,10ucdAbo.6S1uGB) 

IHLPI Hubschrauberiandeplatz 

FACHBEREICH STADTPLANUNG 
!K0_612_10_16

1 

•• •• 

    ANDERUNG DES FLACHENNUTZUNGSPLANES

STADTTEIL: SCHLEBUSCH BEREICH: GESUNDHEITSPARK 

.___v_o_R_H_A_N_D_EN_E_D_A_Rs_T _E_L_L _U _N_G ____ M _: 1_:1_.s_o_o____.l .__l _G_E_P_L_A_N_T_E _D_A_R_S_TE_L_L_U_N_G _____ M_: _1 :_7 . _so_o__, 

Rechtsgrundlagen: 

Baugesetzbuch - BauGB i. d. F. d. B. vom 
23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414), zuletzt ge
ändert durch Gesetz vom 20.11.2014 
(BGBI. I S. 1748) 

Baunutzungsverordnung - BauNVO i. d. 
F. d. B. vom 23.01.1990 (BGBI. 1 S. 132), 
geändert durch Gesetz om 11.06.2013 
(BGBI. 1 S. 1548) 

Planzeichenverordnung - PlanzV i. d. F. 
d. B. vom 18.12.1990 (BGBL. 1 S. 58) 

Der Oberbürgermeister 

Die Änderung des Flächennutzungplans 
ist gern. § 6 BauGB mit Verfügung vom 
heutigen Tag genehmigt worden 
,42.: JS-.�.AA-04-7-4/AS 

Stadt Leverkusen VI 
ODENTHAL 

1 

' .. l-.llT 1 �- T 
BERGISCH 
GLADBACH 

1 1 1 1 

r_-J Änderungsbereich 

DARSTELLUNGEN""""""' 
Artder baul!chenNutZUnj(§5Ab,.2Nr.lB•uGBI 
Wohnbauflächen (i1Abs.1Nr.1BuNVOI 

1@) lwohnbauflächen 

GemlschteBauflächen (§lAbs.1Nr.2a1uNvoI 

Kem1ebiete 
(§1AbslNr.71.V.m�f7BuNVOI 
Mischgebiete 
(ilAb,.2Nr.6i.V .mrtf6B1uNVO) 
Dorfgebiete 
(UAb,.1Nr.5i.V.m�f58uNVOI 

Gewerbliche BaufUichen IUAbs.1Nr.3�uNVOl 

[E:]Gewerbeiebieteeingeschränkt 

� �::�;��:l����:8 �uNVO) 
Industriegebiete eingeschränkt 

[0J irldA�
r

!�,���e::9BauNVOI 

LJ Sonderbauflächen !UAb,.JNr.,�.uNVOI 

® Sondergebiet "Handel-Baumarkt" 

® Sondergebiet"Handel·Möbelmarkt" 

® Sonderaebiet"Handel·Einzelhandel" 

@) Sondergebfet"Großflächfaer 
Einzelhandel-Nahversorgung'' 
Sondergebiet"Großhandel" 

@ Sondergebiet"Autohaus" 

@ SonderaeblefGastronomie" 

@ Sondergebiet"Kultur" 

@ Sondergebiet "Mehrzweckhalle" 

© Sondergebiet "Betriebswohnungen" 

@ Sondergebiet "Sporthafen" 

@ Sondergebiet"Sport" 

@) Sondergebiet 
"Erholung-Tageserholungsanlage" 

© Sondergeblet"Wochenendplatz" 

© Sondergebiet 
"FriedhofsaffineNutzungen" 

® Sondergebiet"Büro/Tagung" 

® Sondergeblet"Frelzeit" 

© Sondergebiet"Hochschule" 

© Sondergebiet"Gesundheitspark" 

FlächenfürdenüberörtlichenVerkehr 
undfürdieörtlichenHauptVerkehrszUge (tSAbs.lNr.'>undAb>.,eouGBI 

E55;a e�:r:���inähnliche Straßen 
Sonstige überörtliche undörtlrche 
HauptVerkehrsstraßen = = ����Hi��:�k��:���� 

und 

II Parkplatz 

11 Parkhaus,Tiefgarage 

mi!IIBusbahnhof 

m:Jil/@} Bahnhof/ S·Bahnhaltepunkte 

-Bahnantaeen 

=GeplanteBahnanlagen 

e Wagenfähre 

® Anlegestelle 

® Fähranleger 

Einrichtungen undAnlagen zurVersorgung 
mit Gütern und Dienstleistungen des 
öffentlichen und privaten Bereichs. 
j§SAbs.lNr.lB.auGB) 

Flächen fürGemeinbedarf 
Zweckbestimmung: 
[] Öffentliche Verwaltung 

DSchulische Einrichtung 

D ����t�n
u

a������
chen 

Gebäude und Einrichtungen 

[] �
o

e
z
�l1��e�n

e
J�1�r��ru

e
�g

d
e� 

0Kindereinrichtungen 

0Jugendeinrichtungen 

�Altenelnrichtungen 

Flächen fürGemeinbedarf 
Zweckbestimmung; 
[] Gesundheitlichen Zwecken dienende 

Gebäude und Einrichtungen D ���fi�lt!1'hfJ:i���en dienende Gebäude 

D Sportlichen Zwecken dienende Gebäude 
und Einrichtungen 

�Hallenbad 

III Feuerwehr 

I] Schutzraum 

D Flächen fürVersorgungsanlagen, für dieAbfa[len t 
sor&ung und Abwasserbeseitigung sowie für 
Ablagerungenj§5A.bs,2Nr.,undA.bs.,s.uGB) 

Zweckbestimmung: 
Abfilllentsor&ung 

0 Müllbeseitigun1san[age 

(.2' Mülldeponie 

Fernwärme 

ÜFernwärme 

Wasserversorgung 
{:) Wasserwerk 

C!}wasserbehälter/Reservolr 

{!)Brunnen 
Abwasserbeseitiguni ® Abwasserpumperk 

@ Reeenbecken 

{e)Kläranlaee 
Stromversorgung 

0 Umspannanlage/ Elektrizitiit 

Gasverso rguni 

® Gasversorgung 

Fernmeldeelnrichtungen 
� FernmeldetechnischeEinrichtungen 

Wasserfliichen undFlächen für dieWasser
wirtschaft,denHochwasserschutzund die 
RegelunedesWasserabflusses 
(§SAl».2 Nr.7ur>dAb5.� B.auGB) LJ Wasserfläche/FlleBiewässer 

-Grünflächen(i5Abs.2Nr.5B1L1GBJ 

Zweckbestimmuni: 
C]Parkanlage 

DsportlicheEinrichtung/Sportplatz 

[fil Spielplatz 

� Spielbereichim öffentlichenGrün 

™Bolzplatz 

c;:;J Freizeltbad 

H Dauerkleingarten 

LlFriedhof 

� Festplatz 

1±] Grabeland 

-
GrünflächenundSchutzgrün 
ohne Zweckbestimmung 

-
Stillgelegt eBahnfinie 
DleB•hnWni<,istnochD•r>tellune 
desGebiet.entwicklun1Spi•n .. (GEP) 
desRe,a!eNn1Sbezlrk,�öln 

Flächen fürAufschüttung,Abgrabungen 
oder die für die Gewinnung von Bodenschätzen 
(§5Abe.2Nr.Bur>dAb1,4B•uGB) 

�Flächen fürAufschüttuneen 

mFl.lichen fürAbgrabungen Cl Konzentrationszonen für den 
oberirdischen Abbau von 
Bodenschätzen 

Flächenfür dielandwirtschaftund fürWald 
(§5Abl.2Nr.ij undAbs.4 B�i.GB) 

LJFlächen fQr dielandwirtschaft 

-Wald 

Sonstige Darstellungen 

� D �:;k::���;:::�:�c
b
h�t:

h

;:;��:��;:i�;e
für 

Umwelteinwirkuneen rm Sinne des Bundesim· 
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IHLPI Hubschrauberlandeplat z 

FACHBEREICH STADTPLANUNG 
!K0_612 07_15

1 

•• •• 

    ANDERUNG DES FLACHENNUTZUNGSPLANES

.. 
STADTTEIL: BERGISCH NEUKIRCHEN BEREICH: SUDL. PLATANENWEG 
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Rechtsgrundlagen: 

Baugesetzbuch - BauGB i. d. F. d. B. vom 
23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414), zuletzt ge
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
20.10.2015 (BGBI. 1 S. 1722) 

Baunutzungsverordnung - BauNVO i. d. 
F. d. B. vom 23.01.1990 (BGBI. 1 S. 132), 
geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 
(BGBI. 1 S. 1548) 

Planzeichenverordnung - PlanzV i. d. F. 
d. B. vom 18.12.1990 (BGBL. I S. 58) 

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am 10.08.2015 
hat die Ä des Flächennutzungsplans als 

Der Aufstellungsbeschluss gern. 
§ 2 ���-BauGB des Bau-

Die Änderung des Flächennutzungplans 
ist gern. § 6 BauGB mit Verfügung vom 
heutigen Tag genehmigt worden 
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r_-J Änderungsbereich 

DARSTELLUNGEN,.,,.,_,,.�., 
Art der baulichen Nutzung (HAbs.2 Nr.1 B1uGBl 
Wohnbiluflichen (t1Ab>.1Nr,lB•uNVO) 

j@ lwohnbilufüichen 

Gemischte BauflJchen 111 Ab,.1Nr.211ouN1/0) 

ffil] :��::,��l78nNWI 

� ��=:�NK8H�I 

1 ® 1 ::����r.OSh�NYOI 

Gewerbliche BonJfUichen tU t.t..1 N,.JIIIMW) 

� Gewerbe;eblete eln,eschril'lkt 

ffi] ��":!!��:aeu-NVO) 
ESJ1ndustrie;ebiete elnieschrinkt 

[GiJ �!�rl�.f���:9!•uNVO) 

LJSonderbauflächen111Abs.1Nr.-4BnNVOl 

® Sondereebiet "Handel·B<1umarkt" 

1 Sondereebfet "Handel· Möbelmarkt" 

Sondereeblet"Handel- Efnzelhandel" 

@ Sond�ebiet "Großflichiier 
Einzelhandel-Nahversol'Jun1" 

® Sondera:ebiet "Großhand�" 

@ Sondefieblet aAutohaus• 

@ SondefiebiefGastronomie" 

i Sc;1ndefiebiet nKultur" 

Sondera:ebiet "Mehrzweckhalkl" 

© Sonderiebiet"Betriebswohnun;en" 

® Sonderiebiet"Sporthafen" 

@ 
Sonder;eb!et"Sport" 

@) Sondera:eblet 
"Erholung-Tageserholungsanlage" 

© Sonderaebiet"Wochenendplatz" 

@ Sondera:ebiet 
"FriedhofsaffineNutzungen" 

® Sonderiebiet "Büro/ T<1guna:" 

© Sondera:eblet"Freizeit" 

© Sondergebiet "Hodi:.chule" 

Fliehen für den überönllchen Verkehr 
und für die örtlichen HauptVerkehr..zü1e 
lt!Ab>.?ltr..JlmdAbOB-1:1GBJ 
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��a';,nähnlicheStra8en 
Sonstia:e überörtliche und örtliche 
Hauptvertehmtraßen = = ��f�tr::�!��=������� und 

liJ Parkpli1tz 

II Parkhaus,Tiefgarage 

limll Busbahnhof 

m:11/@eahnhof/S-Bahnhaltepunkte 

-Bah�nlaa:en 

aGeplanteBahnanl.igen 

@ Wa1enfähre 

@ Anleaestelle 

® Fihra�er 

Einrichtun1en und Anlag_en zur Versorsung 
mit GOtun und Dienstle1stun1en des 
öffentlichen und privaten Bereichs. 
(\,SAbo.11tr.ll-ouG8) 

Flächen fürGemeinbedarf 
Zweckbestimmung: a ÖffentlicheVerwaltung 

nSchulischeEinrlchtung D �����
n
u�������chen 

Gebäude und Einrichtungen 

[] re
1�11i�e�:J�l�r?c!�rii�1te
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0Jugendeinrichtungen 

[!] Alteneinrichtungen 

1
_. 

� .... ""'1�r-{.II _.1 r, 1 --...i BERGlSCH 

� I ITTc� rT GLADBACH 

1 1 1 1 

Fliehen für Gemelnbedarf 
ZWeckbestimmung: 

[] �:������1f�l3:f.;��n
dienende 

D ���'(i�l�rcif:.;��en dienende Gebäude 

D 
�

��1
1l��

t
��

=
�en dienende Gebäude 

� Hallenbad 

• Feuerwehr 
D Schutzraum 

D Flächen fürVersorgun1sanlaaen,fürdiaAbfallent
so11una: und Abwasserbeseitlaunasowia für 
Ablaa:eruna:en 1t�.o.i...21t,.4undAl>l.49.luGD) 

ZwKll:bestimmuna:: 
Abfallantsorgung 

0 Müllbeseitiaungsanla1e e Mülldeponie 

Farnwlinne 

Q Farnwlinne 

Wuserversora:un1 
{:) W.asserwerk 

(!) W.isserbehälter / Reservoir 

{!)Brunnen 
Abwassarbeseltigung 

{!) Abwasserpumperk 

@Reienbecken 

@Klär.mlage 
Stromver..ora:un; 

{v Umsp.inn.inlae:e / Elektrizität 

Gasver..orguna 

Cg;I Gasversora:ung 

Fernmeldeeinrichtun,en 
@ Femmeldete<hnlsc.ha Einrichtun1an 

Wasserflächen und Fliehen für die Wasser
wirtsch.ift, den Hochw.isser..chutz und die 
Recelunc des Wasserabflusses 
tt,Abs..l:N�luncl�B,ouGB) 

LJWasserfläche/Flleßaawilssar 

Grünflächen(§5Abl.2Nr.SIOIIGD) 

Zweckbestimmuni; 
E::;]Parkanlaa:e 

D SportlicheEinrichtung/Sportplatz 

lliJ Spielplatz 

� Spielbereich im öffent1Jchen Grün 

™ 8olzplatz 

� Freireitbad 

f3HH D.iuenleing.irten 

� Friedhof 

� Festplan 

Q:I Gr.1beland 

-GrCmflillchenundSchutzirl.ln 
ohne Zweckbe5timmun1 

Still1e1e,teBahnlinie 
OleB1hnllnle!stnochO,arrtellunc 
desGeb!et1entw!cklun11'?fon.,.(GfP) 
dHRe,ienlncst>ez!rbKöln 

FlächenfürAufschüttung,Aba:rabunian 
oder die für die Gewinnung von Bodenschitzen 
(ISA.bs.2Nr,eundA.bs.4Bal.GB) 

�FlächenfürAufschüttunaen 

[DFlichenfürAbarabunaen 

D Konzentrationszonen für den 
oberirdischen Abbau von 
Bodenschätzen 

Fliehen für dkt Landwirtschaft: und für Wald 
�Aba.2NdlundAba.-'B•l.GBJ LJ Flichenfür dielilndwirtschi,fl: 

.w ... 

Sonstla• Dantallun1en 
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"Untersuchungsbereich, 
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Rechtsgrundlagen: 

Baugesetzbuch - BauGB i. d. F. d. B. vom 
23.09.2004 (BGBI. 1 S. 2414), zuletzt ge
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
20.10.2015 (BGBI. I S. 1722) 

Baunutzungsverordnung - BauNVO i. d. 
F. d. B. vom 23.01.1990 (BGBI. 1 S. 132), 
geändert durch Gesetz vom 11.06.2013 
(BGBI. 1 S. 1548) 

Planzeichenverordnung - PlanzV i. d. F. 
d. B. vom 18.12.1990 (BGBL. I S. 58) 

Die Änderung des Flächennutzungplans 
ist gern. § 6 BauGB mit Verfügung vom 
heutigen Tag genehmigt worden 
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r_-J Änderungsbereich 

DARSTELLUNGEN,., .. .,,"""' 
Art der �ulichen Nutzunf 1§5Abs.2 Nr.t ll-.luGII 
Wo hnbauflächen (tlAbs.lNr.lil.luNVO) 

1@ jwohnbauflächen 

Gemischte Bauflächen 1u Abu Nr.21„NVO) 

Kerngebiete 
(UAbLlHr.7tlf.mltf711-.1uN\10) 
Mlschi.eblete 
lt1Ab>-lNr.f�'Ll!lilt6auNVOI 
DorfJeb5ete 
ß1AIH..2N<.Sl.ll.:ftlfSll„WOl 

Gewtrblk:he BaufUchen IU Abs.l Nr.l ll-.lllNVOI 

Gewerbegebiete ein@:eschränlrt 

Gewerbegebiete 
l§tAb,.l ll'f..11 �'Lrn�f• t1u11VO) 

@J1ndustriegebieteeingeschränkt 
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LJSonderbo1ufüichen1u.-.b,.1N,.4l•"NVC) 

© Sonderaebiet"Handel- Baumilrkt" 

® Sonderaebiet "Handel - Möbelmarkt" 

© Sondergebiet "Handel- Einzelhandel" 

@) Sondergeblet"Großflächl11:er 
Einz:elhandel-Nahversorgung" 

@ Sonder11:ebret"Großhandel" 

® Sondergebiet "Autohaus" 

@ SondergebiefGfflronomie" 

i Sondergebiet nKultur" 

Sondergebiet "Mehrzweckhalle" 

© Sondergebiet "Betriebswohnungen" 

@ Sondergebiet"Sporthafen" 

@ Sondefiebiet"Spo rt" 

@) 
Sondefiebiet 
"Erholun1-TageserholunjiSanla11:e" 

© SondeJiebJet"Wochenendplatz" 

@ Sondergebiet 
"Frledhofsafflne Nutzungen" 

® Sonderaebiet "Büro/ Ta11:uni'' 

® Sondef'leblet"Freizeit" 

© Sondergebiet "HochschuSe" 

Fl�chen für den überörtlichen Vertehr 
und für di• cirtllchen Hauptverttehrrnige 
11�Ab1-lNr.lundAbl.48nG8) 
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��'b�inähnlicheStraßen 

Sonstige Crberörtliche und örtliche 
Hiluptverkehrsstraßen = = ��r��":':i!�':!��k������� 

und 

II Parttpl.ttz 

II Partthaus,Tiefgarage 

mBIJ Busbahnhof 

ID/@ Bahnhof/ S-Bahnhaltepunkte 

-Bahrn11nlaaen 

E Geplante BahniNllilgen 

® Wil&fflf.:ihre 

@ Anlq:estelle 
® Fih�nlq:er 

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung 
m[tGütern undOJenstleistungen des 
ISffentlichen und prlvatenBereichs. 
(tS.oh.lNr.l„\lG&) 

FlächenfürGemeinbedarf 
Zweckbestimmung: a ÖffentlicheVerwaltung 
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Gebäude und Einrichtungen 
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Flkhen für Gemeinbedarf 
Zweckbestimmung: 

1 1 1 

[] 8:t���t����i���=�•�lienende 

D ���'fr�lt�if���en dienende Gebäude 

D t��n'l��l�t�=�en dienende Gebäude 

� Hallenbad 

• Feuerwehr 
[J Schutzraum 

D Fliehen für Versofiungsanlagen, für die Abfallent
soraung und Abwasserbeseitigung sowie fllr 

Ablagerungen (iS Abs.2 Nr.4und ........ huGSJ 

Zweckbestimmung: 
Abfallentsorgung 

0 Müllbeseiti11:ungsanla1e e Mülldeponie 

Fernwinne 

Q Fernwirme 

Wassarversoraung 
{:) Wuserwertt 

(E}wasserbehlltter/Reservolr 

(:)Brunnen 
Abw.tsserbeseitigung ® Abwo1sserpumperk 

(!} Regenbecken 

(e}Kläranlage 
Stromveisorguni e Umspannanlage/Elektrizitiit 

Gasversorgung 

® Gilsversorgung 

Fernmelderinrichtungen 
@ Fernmeldetechnische Einrichtungen 

WaSSiirflächen und Flächen fur die Wuser
wirtsc:haft, den Hochwasserschutt und di1 
Rea;elur11 des W.tSSer.abflusses 
(i5Abo..JNL7undAbs.411au<lB) 

Dwo1sserfliliche/Fließgewässer 

Grünflichen(§5AM.JH•l••..a•J 

Zweckbestimmun11:: 
QParkanlage 

DsportlicheElnrlchtuna/Sportplatz 

lliJ Spielplan 

� Spielbereichlm öffantlichenGr!ln 

™ Botzplatz 

� Freizelt.bad 

ffiB Dauerltlelneanen 

[:Z)Friedhof 

� Festplatz 

�Grabeland 

GrCrnflichen undSchutzgrCrn 
ohne Zweckbestimmung 

Still11:ele11:teBahnlinie 
O!eB•hnlinle!stnochO•rstdun1 
duGcbletsentw!drlunpplon.,.(G!P) 
duRef:lerunpbez(rbKOln 

FHich•n für Aufschüttung, Abirabunien 
oder die für die Gewinnung von Bodenschitzen 
(§5Aba.2Nr.8undAba.'4B1uGB) 

�Flächen fürAufschüttuncen 

f::[J Flächen fürAbarabuncen 

D Konzentr.ttionszonenfOr den 
oberirtlischen Abbau von 
Bodenschätzen 

Fl�chen fur die Landwirtschaft und für Wakl 
�5Aba..2 N•.11 undAbe.4 ßauGB) LJ Flächenfurdielandwirtsc:hart 
-Wald 

Sonstfc• Dant•llun1en 
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Umwelteinwirkungen im Sinne des Bunde$lm• 
mlsslonsschutzj:esetzes(§5Alx.2Nr.6und.o.tio.•a.ur.&1 c::J zentren(lt. Handlun11:sproir.1mmElnzelhand1I) 

"Untersuchungsbereich, 
dervonBebauunafrelzuhaltanlst" 
[§9Alx.1Nr.J0urdAbs.f8•u<lB) 
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Stadt Leverkusen26. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES

STADTTEIL: QUETTINGEN BEREICH: MARINUSSTRASSE

VORHANDENE DARSTELLUNG     M.: GEPLANTE DARSTELLUNG    M.:
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Hitdorf
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Waldsiedlung
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FACHBEREICH STADTPLANUNG KO_612_02_20

Am 13.09.2021 hat der Ausschuss für Stadt-
entwicklung, Planen und Bauen die Auf-
stellung der Änderung des Flächennutzungs-
plans gem. § 2 (1) BauGB beschlossen
und ist ist gemäß § 2 (1) Satz 2 BauGB 
am 03.12.2021 ortsüblich bekannt gemacht 
worden.

Der Oberbürgermeister

Leverkusen, den

Am __.__.____ hat der Ausschuss
für Stadtentwicklung, Planen und 
Bauen den Beschluss zur Durch- 
führung der frühzeitigen Beteiligung
der Öffentlicheit gefasst.

Der Oberbürgermeister

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister

Leverkusen, den

Der Oberbürgermeister 

Leverkusen, den

Nach ortsüblicher Bekanntmachung am 06.01.2022 
hat die Änderung des Flächennutzungsplans als 
Entwurf mit der Begründung gem. § 3 (2) BauGB
in der Zeit vom 14.01. bis einschl. 14.02.2022
öffentlich ausgelegen

Der Oberbürgermeister           i. V.  Beigeordnete

Leverkusen, den

Der Rat hat in seiner Sitzung am 
20.06.2022 die Änderung des Flächen-
nutzungsplans mit Begründung beschlossen.

Der Oberbürgermeister

Leverkusen, den

Die Änderung des Flächennutzungs-
plans mit der Begründung wird 
hiermit ausgefertigt.

Der Oberbürgermeister

Leverkusen, den

Die Änderung des Flächennutzungplans
ist gem. § 6 BauGB mit Verfügung vom 
heutigen Tag  genehmigt worden

Bezirksregierung Köln

Köln, den

Der Oberbürgermeister

Leverkusen, den

Die Genehmigung der Änderung des 
Flächennutzungsplans durch die 
Bezirksregierung ist am ___________
ortsüblich bekanntgemacht worden.

Nach ortsüblicher Bekanntmachung 
am  __.__.____ wurde die frühzeitige
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. 
§ 3 (1)  BauGB in der Zeit vom 
__.__.____ bis einschließlich 
__.__.____ durchgeführt.

Am 13.09.2021 hat der Ausschuss für Stadt-
entwicklung, Planen und Bauen die Änderung
des Flächennutzungsplans mit Begründung
als Entwurf zur öffentlichen Auslegung beschlossen.

 i. V.  Beigeordnete i. V.  Beigeordnete  i. V.  Beigeordnete
 i. V.  Beigeordnete

Dokumentpfad: G:\61\2\ArcGIS\001_Projekte\001_FNP\018_Aenderungen\026_26_Aenderung_Maurinusstr\01_26_Maurinusstr.mxd

(§9 Abs.1 Nr.10 und Abs.6 BauGB)

Ablagerungen
Zweckbestimmung:
Abfallentsorgung                                        

 Müllbeseitigungsanlage

 Mülldeponie

 Fernwärme

 Wasserwerk

 Wasserbehälter / Reservoir

 Brunnen

 Abwasserpumperk

 Kläranlage

 Regenbecken

Fernwärme                                      

Wasserversorgung

Abwasserbeseitigung

wirtschaft, den Hochwasserschutz und die 

(§5 Abs.2 Nr.7 und Abs.4 BauGB)

Wasserfläche / Fließgewässer

 Umspannanlage / Elektrizität

 Gasversorgung

 Fernmeldetechnische Einrichtungen

Stromversorgung

Gasversorgung

Fernmeldeeinrichtungen

Grünflächen

Grünflächen und Schutzgrün
ohne Zweckbestimmung
Stillgelegte Bahnlinie

 Parkanlage

 Dauerkleingarten

 Sportliche Einrichtung / Sportplatz

 Spielplatz

 Spielbereich im öffentlichen Grün

 Bolzplatz

 Festplatz

 Freizeitbad

 Friedhof

 Grabeland

(§5 Abs.2 Nr.4 und Abs.4 BauGB)

(§5 Abs.2 Nr.5 BauGB)

Zweckbestimmung:

Die Bahnlinie ist noch Darstellung des Gebiets- 
entwicklungsplanes (GEP) des Regierungsbezirks Köln

Flächen für Aufschüttung, Abgrabungen

(§5 Abs.2 Nr.8 und Abs.4 BauGB)

Flächen für Aufschüttungen

Flächen für Abgrabungen

Konzentrationszonen für den
oberirdischen Abbau von 

Flächen für die Landwirtschaft und für Wald
(§5 Abs.2 Nr.9 und Abs.4 BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft

Wald

Sonstige Darstellungen
Flächen für Nutzungsbeschränkungen oder für
Vorkehrungen zum Schutz gegen schädliche
Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundesim-
missionsschutzgesetzes

**

(§5 Abs.2 Nr.6 und Abs.4 BauGB)

Zentren

"Untersuchungsbereich,
der von Bebauung freizuhalten ist"

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallent-
sorgung und Abwasserbeseitigung sowie für

Regelung des Wasserabflusses

Wasserflächen und Flächen für die Wasser-

oder die für die Gewinnung von Bodenschätzen

Bodenschätzen



#
#
#

#########
#
#

########



#
#
#
#
#

##########
#
#
#
# #########

Änderungsbereich

DARSTELLUNGEN (§5 Abs.2 BauG B)

Art der baulichen Nutzung
Wohnbauflächen

(§5 Abs.2 Nr.1 BauGB)
(§1 Abs.1 Nr.1 BauNVO)

Gemischte Bauflächen (§1 Abs.1 Nr.2 BauNVO)

Wohnbauflächen

Kerngebiete

Mischgebiete
(§1 Abs.2 Nr.7 i.V. m it §7 BauNVO)

(§1 Abs.2 Nr.6 i.V. m it §6 BauNVO)

Dorfgebiete
(§1 Abs.2 Nr.5 i.V. m it §5 BauNVO)

Gewerbliche Bauflächen (§1 Abs.1 Nr.3 BauNVO)

Gewerbegebiete eingeschränkt

Industriegebiete eingeschränkt

Gewerbegebiete
(§1 Abs.2 Nr.8 i.V. m it §8 BauNVO)

Industriegebiete 
(§1 Abs.2 Nr.9 i.V. m it §9 BauNVO)

Sondergebiet "Mehrzweckhalle"

Flächen für den überörtlichen Verkehr
(§5 Abs.2 Nr.3 und Abs.4 BauGB)

und autobahnähnliche Straßen
Autobahnen

Sonstige überörtliche und örtliche 

 Parkplatz

 Parkhaus, Tiefgarage

 Busbahnhof

 Bahnhof / S-Bahnhaltepunkte

Bahnanlagen

Geplante Bahnanlagen

Wagenfähre

Anlegestelle

Fähranleger

Hauptverkehrsstraßen

Geplante sonstige überörtliche und 
örtliche Hauptverkehrsstraßen















und für die örtlichen Hauptverkehrszüge







HLP Hubschrauberlandeplatz

Urbane Gebiete
(§1 Abs.2 Nr.5 i.V. m it §6a BauNVO)

IM

UM

DM

 (lt. Handlungsprogramm Einzelhandel 2002)

Flächen für Gemeinbedarf
Zweckbestimmung:

öffentlichen und privaten Bereichs.

Einrichtungen und Anlagen zur Versorgung
mit Gütern und Dienstleistungen des
(§5 Abs.2 Nr.2 BauGB)

Flächen für Gemeinbedarf
Zweckbestimmung:

 Öffentliche Verwaltung

 Schulische Einrichtung
Kirchen und kirchlichen 
Gebäude und Einrichtungen
Zwecken dienende

Sozialen Zwecken dienende

 Kindereinrichtungen

 Jugendeinrichtungen

 Alteneinrichtungen

Gebäude und Einrichtungen

Sondergebiet "Baudenkmal Kesselhaus"BK

Sondergebiet "Dienstleistung"D

Sondergebiet "Hochschule"HS

Sondergebiet "Büro / Tagung"

Sondergebiet
"Friedhofsaffine Nutzungen"

Sondergebiet "Wochenendplatz"

Sondergebiet
"Erholung - Tageserholungsanlage"
Sondergebiet "Sport"
Sondergebiet "Sporthafen"
Sondergebiet "Betriebswohnungen"

Sondergebiet "Kultur"

Sondergebiet "Gastronomie"

Sondergebiet "Autohaus"!(H 5
OS

Sondergebiet "Großhandel"

Sondergebiet "Großflächiger
Einzelhandel - Nahversorgung"!(H-N

OS

Sondergebiet "Handel - Einzelhandel"

Sondergebiet "Handel - Möbelmarkt"

Sondergebiet "Handel - Baumarkt"

(§1 Abs.1 Nr.4 BauNVO)Sonderbauflächen

Sondergebiet "Wellpappenwerk"WW

Rechtsgrundlagen:

Baugesetzbuch - BauGB i. d. F. d. B. vom 
3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
26. April 2022 (BGBl. I S. 674).

Baunutzungsverordnung - BauNVO
 i. d. F. d. B. vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786)  zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

Planzeichenverordnung - PlanzV i. d. F. d. B. 
vom 18.12.1990 (BGBL. I S. 58)  zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802).

Sondergebiet
"Nahversorgung/Dienstleistung/Wohnen"NDW

Gesundheitlichen Zwecken dienende

Kulturellen Zwecken dienende Gebäude

Sportlichen Zwecken dienende Gebäude

 Hallenbad
Feuerwehr
Schutzraum

Gebäude und Einrichtungen

und Einrichtungen

und Einrichtungen











Der aktuelle Landschaftsplan der Stadt Leverkusen er-
langte am 10.07.1987 Rechtskraft. Die fachlichen Grund-
lagen des Planwerks basieren auf der Datengrundlage 
und dem Kenntnisstand gegen Anfang der 1980er Jah-
re. Die seitdem in Kraft getretenen zahlreichen Gesetze 
und Richtlinien im Bereich der Umweltplanung führen 
zu dem dringlichen Erfordernis, den nunmehr seit über 
30 Jahren wirksamen Landschaftsplan neu aufzustellen. 

Der Rat der Stadt Leverkusen hat bereits am 12.07.2010 
die Neuaufstellung des Leverkusener Landschaftsplans 
beschlossen (Beschlussvorlage 0458/2010). Das Verfah-
ren wurde im Anschluss an die frühzeitige Beteiligung 
im September/Oktober 2012 zunächst nicht weiterge-
führt. Im Sommer 2019 wurde entschieden, dass die 
Arbeiten am neuen Leverkusener Landschaftsplan mit 
Unterstützung durch ein externes und unabhängiges 
Planungsbüro fortgeführt werden. Zudem wurden für 
die Erarbeitung des neuen Leverkusener Landschafts-

plans bei der Bezirksregierung Köln Fördermittel (FöNa 
– Förderrichtlinie Naturschutz) beantragt und für den 
Zeitraum 2020 bis 2022 bewilligt.

Unter dieser Prämisse erfolgten 2021 faunistische Kar-
tierungen und die Aktualisierung der Grundlagendaten. 
Aufgrund des langen Zeitraums zwischen der Frühzeiti-
gen Beteiligung und der Weiterbearbeitung erfolgte im 
Frühjahr 2022 eine Zwischenabfrage Träger öffentlicher 
Belange bzgl. aktueller Vorhaben und Projekte.

Voraussichtlich im Sommer 2023 erfolgt die Offenlage 
des Landschaftsplanentwurfs.
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NEUAUFSTELLUNG LANDSCHAFTSPLAN  



LANDSCHAFTSPLAN  - 2. TEILÄNDERUNG SCHLOSSPARK MORSBROICH

Der äußere Schlosspark Morsbroich war ehemals ein 
prächtiger englischer Landschaftsgarten, der jedoch seit 
einigen Jahren nicht mehr gärtnerisch gepflegt wurde 
und keine hohe Aufenthaltsqualität bietet. Das im Feb-
ruar 2018 durch den Museumsverein Morsbroich e. V. 
vorgelegte und durch den Rat beschlossene „Standort-
konzept für die Zukunftssicherung von Schloss Morsbro-
ich in Leverkusen“ (siehe Antrag Nr. 2018/2129 und Vor-
lage Nr. 2018/2063) umfasst mehrere Bausteine, die zu 
einer Revitalisierung und Erneuerung des Schlossparks 
Morsbroich beitragen sollen. Das Ziel besteht darin, ei-
nen vitalisierten Park mit bildungs- und kulturorientier-
ten Inhalten bei Erhaltung des landschaftlichen und na-
turräumlichen Wertes für die Leverkusener Bevölkerung 
zu gestalten und dessen regionale und überregionale 
Bedeutsamkeit zu steigern. 

Mit Beschluss vom 10.12.2018 hat die Verwaltung den 
Auftrag erhalten, die bauplanerischen und finanziellen 
Rahmenbedingungen für eine sach- und fachgerechte 
sowie zukunftsorientierte Entwicklung des Standortes 
zu schaffen (Vorlage Nr. 2018/2589). Die 2. Änderung 
des Landschaftsplans (LP) Teilbereich „Schlosspark 
Morsbroich“ soll vorgezogen und losgelöst von dem 
Verfahren zur Neuaufstellung des gesamtstädtischen 
Landschaftsplans erfolgen, um schnellstmöglich das be-
nötigte Planungsrecht zu schaffen.

Im Zuge der 2. Änderung des Landschaftsplan soll der 
gesamte Schlosspark im Landschaftsschutzgebiet (LSG) 
verbleiben, bzw. wird als eigenständiges LSG Nr. 2.2-16 
„Schloss Morsbroich“ festgesetzt. Neben dem erforder-
lichen Schutz von Natur und Landschaft soll damit die 
Erholungsfunktion dieses Landschaftsraums für die Öf-

fentlichkeit gesichert werden. Das vorrangige Entwick-
lungsziel lautet nun „Ausbau der Landschaft für die Er-
holung oder den Fremdenverkehr“.

Im Sommer 2022 erfolgte die Offenlage. Der Satzungs-
beschluss soll im Herbst 2022 gefasst werden, sodass 
die 2. Teiländerung des Landschaftsplans nach Geneh-
migung durch die Bezirksregierung Köln im Frühjahr 
2023 rechtskräftig werden kann.
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INTEGRIERTES HANDLUNSKONZEPT FÜR DEN STADTTEIL MANFORT (InHK MANFORT)

Um den Missständen im Stadtteil Manfort zu begeg-
nen wird seit dem 01.08.2015 das Projekt „GLIM – Ge-
meinsam leben in Manfort“ vom Diakonischen Werk des 
evangelischen Kirchenkreises Leverkusen durchgeführt. 
Das Projekt, das die Lebensbedingungen im Stadtteil 
nachhaltig verbessern soll, wurde gefördert und war Teil 
des Landesprogramms „NRW hält zusammen, für ein 
Leben ohne Armut und Ausgrenzung“. Der Fokus des 
Projektes lag und liegt auf der beteiligungsorientierten 
Arbeit mit in Manfort ansässigen Akteuren. Viele der 
im GLIM benannten und angestrebten Projekte und 
Maßnahmen konnten allerdings bislang nicht gestartet 
oder durchgeführt werden, da hierfür ein Integriertes 
Handlungskonzept als Grundlage erforderlich ist. Am 
08.03.2021 hat die Bezirksvertretung für den Stadt-
bezirk I der Stadt Leverkusen von daher den Beschluss 
gefasst, die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Inte-
grierten Handlungskonzeptes für den Stadtteil Manfort 
(InHK Manfort) zu beauftragen.

Allen Beteiligten liegt an einem einheitlichen Vorgehen 
und an einem fließenden Übergang zwischen GLIM und 
InHK. So soll auch ein InHK Manfort neben möglichen 
neuen Stadtentwicklungs- und städtebaulichen Projekten 
den sozialen Schwerpunkt des GLIM weiterverfolgen.

Ein wesentlicher Bestandteil im Rahmen der Erarbei-
tung eines Integrierten Handlungskonzeptes stellt der 
Prozess der Kommunikation und Partizipation dar. So 
soll mit externer fachlicher Begleitung und Expertise aus 
den Eingaben von Bürger*innen und der Fachöffentlich-
keit ein integriertes und innovatives Maßnahmenpaket 
erstellt und darauf basierend der endgültige räumliche 
Bereich des InHK Manfort abgegrenzt werden. 

Das InHK Manfort soll insbesondere Antworten auf fol-
gende Fragen geben:

•    Wie soll die Nutzungs-/Funktionsstruktur im Stadtteil zu-
      künftig aussehen?
•    Wo sollen Nutzungen gestärkt, wo eingeschränkt, wo
      ergänzt werden?
•    Was sind weiterzuentwickelnde Besonderheiten und
      Alleinstellungsmerkmale des Stadtteils? 
•    Für welche Maßnahmen können lokaler Konsens 
      und breite Akzeptanz gefunden werden?
•    Wie können Maßnahmen zum Klimaschutz und zur
      Anpassung an den Klimawandel und die nachhaltige 
      Stadtteilentwicklung unter Einbezug von Synergieef-
      fekten in Manfort umgesetzt werden?  

Masterplan GLIM (2017), S.16



Der Leverkusener Stadtteil Manfort steht vor großen 
Herausforderungen, die mit einem Integrierten Hand-
lungskonzept angegangen werden. Für einen frischen 
Blick von außen und innovative Lösungen setzten sich 
Studierende des Fachbereichs Architektur der FH Dort-
mund  in einem Modul mit dem Stadtteil Manfort, des-
sen Problemlagen und Entwicklungsperspektiven ausei-
nander. Die Stadt Leverkusen lobte für die Bearbeitung 
ein Preisgeld für die Studierenden aus.  Am 15.07.2022 
fand das Preisgericht statt, um die besten Ideen und 
Konzepte zu küren.

Die Herausforderungen für den Wandel sind groß: Ver-
kehrsachsen wie die A3, die Zuglinie RB48 oder vierspu-
rige Hauptverkehrsadern wie die Gustav-Heinemann-
Straße und der Willy-Brandt-Ring zerteilen Manfort in 
Inseln. Ein gemeinsames Zentrum, das einen Anknüp-
fungspunkt  über diese Barrieren hinweg hat, gibt es 
nicht. Hinzu kommen eine heterogene Gebäudestruk-
tur, untergenutzte Flächen und öffentlicher Raum ohne 
Aufenthaltsqualität. Diese zerfranste städtische Struktur 
stellt Planer*innen vor eine große Herausforderung. Im 
Rahmen eines studentischen Wettbewerbs der FH Dort-
mund unter Betreuung von Herrn Professor Moczala 
und Herrn Stephan Lenzen wurden Ideen für eine zu-
künftige Entwicklung gesammelt. Über 20 Arbeiten von 
Studierenden befassten sich mit der Umnutzung der Fa-
brikhallen und der Entwicklung von Manfort unter dem 
Modul-Titel „Manfort 1 Halt bis nach Köln – 10 Jahre bis 
zum attraktiven Ort“. Räumlicher Fokus waren das west-
liche Bahnhofsumfeld und die Hallen des Stahlwerks, 
nördlich der Gustav-Heinemann-Straße. Die Studieren-
den sollten dabei die regionale Lage Manforts im Speck-
gürtel Köln in ihren Entwurfsarbeiten mitdenken.

Zwei Arbeiten wurden 
mit besonderer Anerken-
nung ausgezeichnet. Der 
Entwurf unter dem Mot-
to „Ein Quartier, eine Ge-
meinschaft“ platziert als 
Quartierspark und Vorplatz 
für den Bahnhof Manfort 
einen Park mit hoher Auf-
enthaltsqualität. Durch ein 
Absenken der Parkmitte 
entsteht ein geschützter 
Verweilraum mit beson-
ders hoher Freiraumquali-
tät. Die Arbeit „Maschinen-
fabrik Manfort“ zeichnet 
sich durch eine sehr robus-
te städtebauliche Typologie 
aus, die über die Bahnlinie 
hinweg ein zusammen-
hängendes Quartier bildet. 
Zudem wurde die Gustav-
Heinemann-Straße in ein 
grünes Band verwandelt, 
welches eine stark ver-
bindende Wirkung für das 
Quartier hat. 

Der dritte Preis des Wett-
bewerbs setzte einen be-
sonderen Schwerpunkt  auf 
die zeitliche Dimension der 
Aufgabenstellung. „Man-
fort  - Ein Halt bis Köln. 
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UMNUTZUNG & WANDEL – STUDIERENDE DER FH DORTMUND ENTWICKELN IDEEN 
FÜR ALTE INDUSTRIEHALLEN IN MANFORT

Anerkennung

Anerkennung

Dritter Preis



10 Jahre bis zum attraktiven Ort“ zeichnet sich durch 
eine detailversessene Analyse des Bestandes aus, bei 
dem die Charakteristika Manforts herausgeschält wo-
den ist. Der städtebauliche Entwurf setzt auf schnel-
le Eingriffe in den öffentlichen Raum, die durch ihren 
Pragmatismus und Machbarkeit überzeugen. Ange-
sichts der großen Herausforderungen eröffnen kurz-
fristige Maßnahmen Handlungsspielraum und schaffen 
lebenswerte Räume für ein Quartier unter besonderem 
Druck zum Wandel. Insbesondere die ressourcenscho-
nende Herangehensweise, Gebäude umzubauen, ent-
spricht einer modernen Herangehensweise an den bau-
lichen Bestand. 

Für den ersten Platz wurden 
zwei Entwürfe ausgezeichnet. 
Beide weisen ein städtebau-
lich-freiraumgestalterisches 
Konzept vor, welches Ant-
worten auf die Aufgaben und 
Problemlagen  Manforts gibt. 
Beide Konzepte legen eine 
bauliche Gliederung vor, die 
die heterogene und zerfranste 
Bebauungsstruktur einfängt 
und weiterbaut.  Zudem wird 
das Quartier in beiden Kon-
zepten mit Quartierszentren 
ausgestattet, die das Potenzial 
haben, Manfort zusammen-
wachsen zu lassen. 
Der Entwurf „Transformir Quar-
tier“ von Ina Mildebrandt ver-
bindet den Norden und Süden 
des Quartiers mit einer Erwei-
terung der Bahnbrücke. Diese 

großzügige 
Geste der 
Erweiterung 
bietet Platz 
um einen 
anspruchs-
voll gestal-
teten Grün-
zug vom 
Norden des 
Quartiers bis in den Süden zu dem Bahnhof Manfort an-
zulegen. Dadurch wird der Herausforderung begegnet, 
die trennenden Barrieren in Manfort zu überwinden. Das 
freiraumplanerische Konzept wird so zu einem Brücken-
schlag für das gesamte Quartier und ist Rückgrat für die 
gebaute Struktur. 
Der Entwurf „Gemeinsam Leben in Manfort“ von Stepha-
nie Hampel Achterfeldt hat mit seiner baulichen Körnung 
der städtebaulichen Gestalt den passenden Ausgleich aus 
Dichte und Freiraum gefunden. Die kleinteilige Blockbe-
bauung fügt sich zudem in die kleinteilige Struktur von 
Manfort ein und  setzt  wichtige Akzente für ein struktu-
riertes Weiterbauen. Die bauliche Dichte erzeugt grüne 
Innenhöfe und fasst den öffentlichen Raum, um ihn als 
Treffpunkt nutzbar zu machen. 
Die studentischen Entwürfe geben für die weitere Ent-
wicklung von Manfort wichtige Impulse, die in der Ent-
wicklung des Stadtteils berücksichtigt werden. Das von 
der Bezirksvertretung Anfang 2021 in Auftrag gegebene 
InHK Manfort wird wichtiger Meilenstein für die Entwick-
lung Manforts. Die Studierenden haben mit der Perspek-
tive von Außen frische Ideen mitgebracht, die den Pro-
zess des Umbaus bereichern. Die Gewinner*innen des 
Studierendenwettbewerbs wurden nach Leverkusen ein-
geladen, um vor Ort im Rahmen eines Pressetermins ihre 
Entwürfe vorzustellen. 
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Das Integrierte 
Handlungskonzept 
(InHK) für Hitdorf 
wurde 2014 mit 
umfangreicher Be-
teiligung der Bür-
ger*innen erarbeitet. 

Auf Basis der aufeinander abgestimmten Maßnahmen 
wurde Ende 2015 bei der Bezirksregierung Köln ein Antrag 
auf Städtebaufördermittel des Landes NRW gestellt. Ende 
2016 erhielt die Stadt die Förderzusage und konnte seit 
2017 Maßnahmen realisieren.

Zentral ist dabei die Verwirklichung des Projektes „Bürger-
meile Hitdorf“ mit dem offenen Bürgertreff Villa Zündfun-
ke und einer erweiterten Stadthalle Hitdorf. Ende Juni 2022 
wurde das neue Stadtteilzentrum Villa Zündfunke feierlich 
eröffnet und mit der Übergabe an den „Verein Villa Zünd-
funke e. V.“ der Öffentlichkeit übergeben. Zusammen mit 
der Stadthalle in Hitdorf will es dem bürgerschaftlichen En-
gagement im Stadtteil Heimat und Bühne geben.

Zwischen dem Verein Villa Zündfunke e. V., dem Dachver-
band Hitdorfer Vereine e. V. und der Stadt Leverkusen wur-
de zu diesem Zwecke im Herbst 2019 eine Kooperations-
vereinbarung geschlossen. Im gleichen Jahr begann der 
Umbau des Hauses Hitdorfer Straße 196 zum künftigen 
Stadtteilzentrum. Das Vorder- und Hinterhaus des ehe-
maligen Sitzes eines lokalen Kohle- und Mineralölhändlers 
wurden umfangreich saniert. Ein Zwischenriegel wurde 
durch einen Neubau ersetzt; ein Fahrstuhl verbindet Erd-
geschoss und 1. Obergeschoss. Der zur Straße hin orien-
tierte, größere Gebäudeteil des Ensembles übernimmt 
mit dem „offenen Wohnzimmer“ die Funktion als Ort 
des Ankommens innerhalb des Bürgertreffs. Darüber, im 
1. Obergeschoss, findet die Verwaltung des Stadtteilzen-

trums durch den Verein Villa Zündfunke e. V. ihren Platz. 
Während der Flur im Erdgeschoss an einem 20 Quadrat-
meter großen Gruppenraum vorbei zu einem Jugend-
raum und zwei Werk- bzw. Bastelräumen führt, bietet er 
im Stock darüber die Küche des Ensembles und mündet 
in den größten Gruppenraum, dessen Dachstuhl völlig neu 
aufgebaut wurde. Inklusive Keller und Ausbaureserve im 
Dachboden hat das Gebäudeensemble nach dem Umbau 
insgesamt rd. 450 Quadratmeter. 

Ganz wesentlich für eine Realisierung des Konzeptes waren 
die Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements 
durch das Stadtteilmanagement und den Verfügungs-
fonds. Beide Projekte laufen zum 31.12.2022 aus. Mit Hilfe 
des Fonds konnten in der Zeit von 2017 bis 2022 mehr als 
60 bürgerschaftliche Projekte mit einem Fördervolumen 
von rund 145.000 Euro gefördert werden. Hierzu gehören: 
Die Hitdorfer Nachbarschaftshilfe, das Stadtteilkino KinoHit, 
Bingoveranstaltungen für Senior*innen, „Comedy im Stüb-
chen“, eine Laienschauspielgruppe Hitdorf die sich mit der 
Stadtteilgeschichte Hitdorfs befasst, ein Wimmelbild mit Hit-
dorfer Motiven, ein Büchertauschschrank, eine Boulebahn, 
ein Outdoor-Schachfeld und ein Besinnungspfad in der 
Rheinaue sowie ein Wandbild mit Hitdorfer Motiven. Auch 
eine Info-Broschüre für Neu-Hitdorfer wurde entwickelt und 
kann nun online abgerufen werden.

Der Umbau der Hitdorfer Straße ist aktuell noch in der 
Umsetzung. Im Spätherbst 2022 soll der Umbau des Kir-
mesplatzes beginnen. 
Das letzte große Bau-
projekt, die Aufwer-
tung des Areals rund 
um den Hitdorfer 
Hafen soll Ende 2023 
beginnen.
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Eröffnung des Stadtteilzentrums im Juni 2022

Hitdorfer Wandbild „Wir machen Hitdorf bunt“



Der Marktplatz Wiesdorf im Wandel – Platz da! für 
neue Aufenthaltsqualität
Noch vor einigen Jahrzehnten war der Marktplatz Wiesdorf 
ein belebter Handelsstandort. Historische Bilder zeigen das 
lebendige Marktgeschehen aus vergangenen Zeiten. Heute 
ist der Marktplatz ein zwar zentral gelegener Platz in der 
City Leverkusen, verfügt jedoch über keine Funktion und 
nur geringe Verweilqualität. 
Wie könnte der Marktplatz der Zukunft aussehen? Wie 
kann der Marktplatz attraktiv für Jung und Alt gestaltet 
werden? Welche Funktion soll der Marktplatz haben? Wie 
kann das Stadtklima hier verbessert werden? Wie wollen 
wir den Marktplatz in Zukunft erreichen? Diesen Fragen 
wurde vom 14.05 bis zum 15.07.2022 unter dem Motto 
„Platz da! für mehr Aufenthaltsqualität“ in einem Experi-
ment, einem sogenannten Reallabor, nachgegangen. 

Das Reallabor als frühe Planungsphase
Reallabor bedeutet, unter realen Bedingungen Neues 
auszuprobieren. Bezogen auf den öffentlichen Raum ist 
die Strategie des Reallabors, in einem sehr frühen Pla-
nungsstadium eine Idee für den Raum zunächst mit tem-
porären Elementen und überschaubaren finanziellen Mit-
teln testweise zu realisieren. Darin besteht die Chance, zu 

experimentieren und gemeinsam mit den potenziellen 
Nutzer*innen Erfahrungen zu sammeln, wie diese Idee in 
der Realität funktioniert. Mit den Erkenntnissen aus die-
ser „Testphase“ kann im nächsten Schritt in die konkrete 
Planung eingestiegen werden mit dem Ziel diese Planung 
baulich langfristig umzusetzen mit den damit einherge-
henden hohen finanziellen Mitteln. 

Stadtexperiment auf dem Marktplatz und dem angren-
zenden Parkplatz
Die auszutestende Idee für den Marktplatz Wiesdorf 
lautete: Ein konsumfreier, innerstädtischer Stadtplatz 
mit Sitzgelegenheiten, urbanem Grün und hoher Auf-
enthalts- und Verweilqualität. Der attraktive öffentliche 
Raum in innerstädtischer Lage soll als sozialer Treffpunkt 
für Besucher*innen der City sowie Einwohner*innen von 
Wiesdorf fungieren und so auch Frequenzbringer der City 
sein und positive Impulse für das umliegende Gewerbe 
setzen.

Testweise realisiert wurde diese Idee mit folgenden tem-
porären Elementen: Sechs große Sitzmöglichkeiten laden 
auf dem Marktplatz zum Verweilen ein und verleihen 
ihm neue Aufenthaltsqualität. Jede Sitzgelegenheit be-
steht aus zwei Sitzelementen, zwei Pflanzkästen und 
einem Tisch. 14 Stadtbäume steigern nicht nur das Er-
scheinungsbild des Marktplatzes, sondern leisten zudem 
als Schattenspender und Lufterfrischer einen wichtigen 
Beitrag zum Stadtklima. Zwei 3D-StreetArt-Gemälde ver-
bildlichen Wasserelemente und Spielbereiche und zeigen 
zugleich, was Kunst im öffentlichen Raum bewirken kann. 
Ergänzt werden diese Elemente zur Steigerung der Auf-
enthaltsqualität auf dem Marktplatz um temporäre nach-
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Der Marktplatz früher, ohne Datum

REALLABOR AUF DEM MARKTPLATZ WIESDORF
– EIN STADTEXPERIMENT ZUM MITMACHEN 



haltige Mobilitätsan-
gebote auf dem an-
grenzen Parkplatz. 
Getestet wurden hier 
Fahrradabstellmög-
lichkeiten, Leihräder 
inkl. Leih-Lasten-
räder sowie ein Car-
Sharing-Angebot. 
Das Reallabor star-
tete am 14.05.2022 
zum Tag der Städte-
bauförderung. Für 

vier Wochen wurde zunächst ein „klassischer Stadtplatz“ 
mit einer symmetrischen geometrischen Aufstellung der 
Elemente getestet. Am 15.06.2022 wurde die Aufstellung 
verändert und dabei bewusst auf klare Linien verzichtet. 
Für weitere vier Wochen bis zum 15.07.2022 wurden 
Kommunikationsinseln gebildet und so ein „lebendiger 
Stadtplatz“ getestet.

Wissenschaftliche Begleitung und langfristiger Erkennt-
nisgewinn
Ob diese Angebote ihre Ziele erfüllen, zeigt eine wissen-
schaftliche Begleitung dieses Stadtexperiments: Mittels 
einer Onlinebefragung und einer gezielten Ansprache von 
Besucher*innen des Platzes wurden Bewertungen und 
Anregungen festgehalten. Zudem werden auf dem Markt-
platz über entsprechende Sensorik Passantenfrequenzen 
gemessen. Die Ergebnisse der Umfrage zum Reallabor 
sollen Aufschluss darüber geben, wie der Marktplatz mit 
der temporären Gestaltung den Besucher*innen gefällt 
und wie sie sich diesen in Zukunft wünschen. Die Messun-
gen liefern Zahlen dahingehend, ob die experimentelle 
Aufstellung zu höheren Besucherzahlen führt und ob die 
Passant*innen tatsächlich länger auf dem Platz verweilen. 

Die Ergebnisse liefern richtungsweisende Erkenntnisse 
für die weiteren Planungsschritte.

Hintergrund und Finanzierung
Die Stadt Leverkusen ist Anfang 2021 der Innovationspartner-
schaft „Innenstadt 2030+ I Future Public Space“ beigetreten.
Durchgeführt wird sie von der Initiative Morgenstadt, 
dem Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Or-
ganisation (Fraunhofer IAO) sowie den Stadtrettern. Im 
Rahmen dieser Innovationspartnerschaft denkt die Stadt 
Leverkusen auf dem Marktplatz und einem Teil des an-
grenzenden Parkplatzes mögliche Zukunftsszenarien und 
Lösungen der Innenstadtentwicklung voraus und testet 
diese in Form eines sogenannten „Reallabors“.
Realisiert wurde das Projekt nur durch enge Zusammen-
arbeit der Fachbereiche und Tochtergesellschaften. Die 
Federführung des Reallabors liegt beim Fachbereich 
Stadtplanung des Dezernats V – Planen und Bauen – in 
enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen Stadt-
grün sowie Mobilität und Klimaschutz und mit Unter-
stützung der Fachbereiche Ordnung und Straßenverkehr. 
Wichtige Partner bei der Planung und Durchführung sind 
zudem das Zentrenmanagement/Stadtteilmanagement 
Wiesdorf, die Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH, 
die wupsi GmbH, die Technischen Betriebe der Stadt Le-
verkusen, die Energieversorgung Leverkusen GmbH & 
Co. KG sowie die Job Service Beschäftigungsförderung 
Leverkusen gGmbH.
Für die Planung und Durchführung des Reallabors wur-
den Fördermittel aus dem Landesprogramm „Sofort-
programm Innenstadt“ beantragt und bewilligt. So wur-
den für die mobilen Sitzelemente, die Stadtbäume, die 
Fahrradabstellmöglichen und die 3D-StreetArt 170.000 
Euro als förderfähige Kosten bewilligt. Die Förderquote 
beträgt 90 Prozent.
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 Marktplatz mit 3D-StreetArt



Die Rahmenbedingungen für den digitalen Wandel im 
Bereich Planen und Bauen sind gesetzt. Der IT-Planungs-
rat hat am 05.10.2017 die verbindliche Einführung des 
Standards XPlanung bei IT-Verfahren, die bei der Be-
arbeitung von Planungs- bzw. Genehmigungsverfahren 
zum Einsatz kommen, beschlossen. Der entscheidende 
Stichtag ist der 01.02.2023, ab dem der Datenstandard 
XPlanung in allen digitalen Prozessen verbindlich einge-
setzt werden muss.

Was ist XPlanung?
XPlanung ist ein Datenstandard, der einen verlustfreien 
Austausch von Bauleitplänen, Raumordnungsplänen 
und Landschaftsplänen sowie die internetgestützte Be-
reitstellung von Plänen gewährleistet. Dies wird mit dem 
standardisierten Datenformat XPlanGML garantiert.

In Planungsprozessen sind viele Akteure auf unterschied-
lichen räumlichen Ebenen involviert und beteiligt. Infol-
gedessen existieren Planungsdaten und Informationen 
an unterschiedlicher Stelle und in unterschiedlichen For-
men. Ein Austausch kann sich daher zeitaufwendig und 
kompliziert gestalten. An dieser Stelle setzt XPlanung an 
und beschleunigt und vereinfacht die Planungsprozesse, 
indem alle Akteure das gleiche Dateiformat verwenden. 
Damit können effizient Informationen mit gleicher Qua-
lität und Rechtsverbindlichkeit ausgetauscht werden.

Derzeit befindet sich die Stadt Leverkusen in der Über-
gangsphase, in der sich eine Arbeitsgruppe aus unter-
schiedlichen Fachbereichen über die Umsetzbarkeit, 
Integration und notwendige Software austauscht. Da-
raus ging nun die Beauftragung hervor, dass ein ex-

ternes Planungsbüro den Flächennutzungsplan in das 
Datenaustauschformat XPlanung überführt. Damit sind 
die Weichen gelegt, dass die gesetzte Umsetzungsfrist 
eingehalten wird.
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